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Eingereichter Text

Gestützt auf Art. 160 Abs. 1 der Bundesverfassung und Art. 115 des Parlamentsgesetzes reicht der Kanton

St. Gallen folgende Standesinitiative ein:

Die Bundesversammlung wird eingeladen, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit mit Berufsmaturität

ein prüfungsfreier Zugang zu Pädagogischen Hochschulen zwecks Ausbildung als Kindergarten- und

Primarlehrperson ermöglicht wird.

Begründung

Für den Zugang zu einer Pädagogischen Hochschule braucht es heute grundsätzlich eine gymnasiale

Maturität (Art. 24 Abs. 1 HFKG). In Artikel 24 Absatz 2 HFKG erfolgt insofern eine kleine Öffnung bei den

Zugangsvoraussetzungen, dass auch Absolventinnen und Absolventen einer Fachmaturität pädagogischer

Ausrichtung prüfungsfrei zur Vorstufen- und Primarlehrerausbildung zugelassen werden müssen.

Eine Zulassung von Absolventinnen und Absolventen einer Berufsmatura ist jedoch nur 'unter bestimmten

Voraussetzungen', die der Hochschulrat festsetzt, möglich. Die Berufsmatura ermöglicht somit heute für die

Ausbildung zur Primarlehrperson keinen prüfungsfreien Übertritt an eine Pädagogische Hochschule. Es ist

eine Aufnahmeprüfung abzulegen. Als Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung gibt es aufwändige Vorkurse.

Diese zusätzliche Hürde für Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden für den Zugang zu einer

Pädagogischen Hochschule ist mindestens für die Ausbildung zur Kindergarten- oder Primarlehrperson nicht

mehr gerechtfertigt. Damit verkennt man nämlich die zusätzliche wertvolle Erfahrung in einem anderen Beruf,

die eine Lehrperson einbringt.

So kommt es nämlich zu absurden Situationen, in denen ausgebildete Fachpersonen 'Betreuung Kind' mit

Berufsmaturität, welche das Entwicklungsspektrum von 1 bis 12 Jahren abdecken, keinen prüfungsfreien

Zugang zu einer Pädagogischen Hochschule erhalten, aber ein Maturand mit Schwerpunktfach Physik ohne

jegliche soziale bzw. entwicklungs-spezifische Berufserfahrung Zugang erhält.

Gerade in Zeiten des Mangels an Lehrpersonen sind wir auf einfache Antworten und Beiträge zum Problem

angewiesen.

Mit der Berufsmaturität wollte man für Lernende und junge Berufsleute eine attraktive Perspektive eröffnen

und damit auch unser Berufsbildungssystem stärken. Zu dieser Attraktivitätssteigerung soll auch beitragen,

dass keine unnötigen und erschwerenden Hürden zu weiterführenden Schulen errichtet werden.

Weiter ist es nicht gerechtfertigt, dass Absolventinnen und Absolventen einer Berufsmatura den gleichen

Vorkurs und die gleiche Aufnahmeprüfung wie Berufsleute ohne Berufsmatura absolvieren müssen. Damit

verkennt man, dass mit der Berufsmatura eine erweiterte Allgemeinbildung abgeschlossen wird. Zudem

würde so der Fokus der Lehrpersonenausbildung wieder vermehrt praxis- und erfahrungsorientiert ausfallen,

statt wissenschaftsorientiert.

Der Stoff, der in den Vorkursen vermittelt wird, ist weitgehend identisch mit dem Stoff der der

Berufsmaturitätsschulen. Es braucht diese Doppelspurigkeit nicht.
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